
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage er-

hoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 

40213 Düsseldorf, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-

schäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage kann auch in elektronischer 

Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 

Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – 

ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV NRW S. 548) in der jeweils geltenden Fas-

sung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 

(BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektro-

nische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegeh-

rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Ausgangsbe-

scheid soll in Urschrift oder in Kopie beigefügt werden. Falls die Frist durch das Ver-

schulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen 

Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Be-

teiligte eine Ausfertigung erhalten können. 

 

Ergänzender Hinweis: 

Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechts-
verkehr finden Sie auf der Internetseite der Landesjustizverwaltung unter 
www.justiz.nrw.de. 

 

Neben der Beschreitung des Rechtsweges haben Sie gem. § 13 Abs. 2 des Informa-

tionsfreiheitsgesetzes Nordrhein-Westfalen das Recht, den Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 

40213 Düsseldorf als Beauftragten für das Recht auf Information anzurufen. 

 

 


